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2Benn alfo oerblauteS ^ieferntjotg an unb für ftcE) unb
bis gu einem gewiffen ©rabe ber Serfärbung (ftefje fpäter)
feinetlei tedjnifdEje SJtihberwertigfeit befiel, fo ifi anber»
feitS bod) bie non ®r. ialrf Eonfiatierte ®atfad)e nicht
gu oerfdEimeigen, bafj foldjes £>olg, roenn es bereits fiärfer
nerblaut ifi, fruf)er unb ftärEer oon anberen ^wlgfäulniS»
pilgen befallen unb in feiner $onfifteng gefcljäbigt mirb,
welche ißilge jebocf) noch nicht genauer beEannt ftnb, itjrer
Siologie nacf) jebocf) ben ©oniSphoren naljefiehen füllen.
®iefe bewirten eine aUmäfjticEje Stotfärbung be§ £)olge§.
ißfipftologifd) bleibt jebocf) trotjbem bie Çrage offen, wo»
oon fidE) biefe ißilge nähren, ba ja bie eigentlichen Stähr»
ftoffe beS 3eßinhalteS oorljer bereits oon ben Slaupilgen
aufgegellt mürben, roie früher bereits nacfjgewiefen roor»
ben mar.

@S fragt ftcf) nur, mie man — ba beftefjenbe Sor»
urteile, befonberS in ber fpanbelSwelt, beEanntlid) nun ein»

mal ein unoerhältniSmäfjig langes Seben haben — bie Stau»
färbung beS |jolgeS oerhinbern unb roeiterS mie man
bereits oerbtauteS ^iefernljolj oor weiterer 3erfetpng be=

hüten tann. in erfterer $infid)t fotl gunächft Ätefern»
Ijolg nicht in ber fogenannten „blauen 3ett" gefällt wer»
ben, b. i. nicht jroifäjen SJtitte iuni unb SJtitte Dftober;
gu biefer 3eit ift nämlich &te Siruleng (©ntwirflungS»
fäf)igfeit) ber Slaupilge am größten, ba biefe an eine be=

ftimmte SJHnimaltemperatur gebunben ift. ferner foil
baS jpolg gleich nach ber Fällung gut auStrorfnen tonnen
ober im SBaffer oerfentt werben. ®ie Stinbe ift (beS

Sorl'enEäferS roegen, beS £>auptoermittlerS ber tßilgan»
ftectung) gu entfernen, baS fpolg nach ber SluSformung,
begw. ftfjon nad) ber Slufarbeitung fo im SBalbe zc. gu

lagern, ba| eS mit ber ©rbe ober etwa fchon blau ge»

roorbenen ©lüden nicht in Serühmng fommt. ®ie Unter»
lagen müffen ebenfalls trocten fein. SJtandje glauben
auch, ba| baS Siegenlaffen beS gefällten ©tammeS famt
Siften unb ooßer Senabelung baS Serbtauen oerhinbere.
9Bo möglich, lege man baS gefällte £>olg in fliefjenbeS
SBaffer ober fchwemme man eS gut burdj; folcheS |)olg
oerliert balb bie Steferoeftoffe, weiche oon ben Slaupilgen
gu ihrer ©ntwirflung benötigt werben, unb eignet fich
bann oiel beffer jum Schnitte, begw. gur weiteren Ser»
arbeitung, auch al§ SifcEtlerware, weil eS ;nicht reifet, fich
weniger ober nicht wirft unb faft nicht „arbeitet". ®aS
Schwemmen foil burch 4-6 SJtonate erfolgen.

SCßenn Ätefernholg jebocf) bereits, unb 5war foweit
blau oerfärbt ift, baff fich beim ©palten nur längs ber
SHarfftrahlen blaue ©treifen geigen, währenb baS sparen»

dpmgewebe bie urfprüngtirfje garbe aufweift, fo ift eS

am beften, eS fofort gu imprägnieren, um feine bis bahtn
ooltftänbig intaf't gebliebenen tec£)notogifcf)en ©igen»
fchaften (fjeftigfeit ufw.) gegen fefunbäre ißilginoa»
fionen immun gu machen. Sei bereits eingetretener
Slaufärbung beS ^arenchpmS ift jeboch ber SBiberftanb
ber ißilgmpgele gegen bie einbringenbe imprägnierungS»

flüffigfeit ju grofj, bie Imprägnierung baher nicht mehr
burcbführbar, wie bie phpftologifchen Unterteilungen beS

genannten fcaoeliE ergeben haben. ing. i. ^ßobhorSEp.

üelfc$wiri$®att.
®te SerorbJtttttg DcS Sunbe§röte$ fiber baS ©wb»

mtffionSwefen, beren ®auer am 31. ®egember p ©nbe
geht, würbe bis pm 30. iuni 1923 in ihrer ®auer
oerlängert.

äöoh«u«gSgefeßgebung. ®aS eibgenöffifcfje iuftig»
bepartement hat bie KantonSregierungen eingelaben, fich
über bie IjSofiulate SBeber (St. ©alien) unb Steinharb
(Sern) betreffenb ©Raffung eines eibgenöffifchen
SBohnungSgefe^eS oernehmen p laffen.

Uerkctrweiea.
Stüftung auf bie ©chweijer Stafternieffe 1923,

®te Sorbereitungen für bie 7. Schweiger SOtuftermeffe in
Safel, welche 00m 14. bis 24. 2lpril beS tommenben
(fahres abgehalten wirb, finb in ooßem ©ange. Schon
oor mehr als SJtonatSfrift würbe ber SUteffeprofpeft an
mehrere taufenb firmen unfereS SanbeS oerfanbt, welche
als Ißrobugenten meffefähiger SlBaren betannt finb unb
fich beShalb oon ber Sefchictung ber Schweiger SDtufter»
meffe einen Sorteil oerfprechen bürfen. Siele taufenb
weitere ffirmen finb auf bem girfularwege auf bie $tele
unferer nationalen Slteffe aufmerlfam gemacht worben.
Sittel) bie ^ropaganba für bie 7. Schweiger SDtufter»
meffe hat bereits lebhaft eingefe^t. Sor allem wirb
wieber auf einen gasreichen SluSlanbSbefucl) ber
Schweiger SRuftermeffe hingearbeitet. ®ie überfeetfehen
Qntereffenten befinben fidh f^hon feit einigen 3Bocf)en im
Sefi^e ber erften SQBerbefcfjriften. SingeftchtS beS SlbbauS
ber ©rengformatttäten barf man namentlich auS ben
unS umgebenben Staaten mit ftabiter geworbenen SBäh»

rungen einen zahlreichen Sefud) erwarten, ber gu neuen
gefct)äftlichen Segiehungen führen Eann. ®ie Seteiligung
an ber Schweiger SRuftermeffe 1923, bie im bewährten
Stahmen ihrer Sorgängerinnen burchgeführt wirb, wirb
ben Qntereffenten burdh eine Steihe oon SRa^nahmen er»
leichtert, burch welche ber wirtfdjaftlichen KrifiS weit»
gehenb Stedhnung getragen wirb. Sor allem erfahren
bie Stanbmieten gegenüber 1922 eine Serbißigung.
Sei größerem ißlatjbebarf, wie g. S. bei Soßeftiobetei»
ligungen, treten au^erbem ftufenweife ^Rabatte ein. Stele
SluSfteßer werben eS begrüben, ba| audh in ben 3®h=
lungSbebtngungen ©rleichterungen oorgefehen finb. ®te
Schweiger SRwftermeffe 1923 wirb nod) intenftoer als
bie oorjähtige ber ßrifenbelämpfung burch SIrbeitSbe»

Raffung bienen, inbem fie ben Stuf f<hweigerifcf)er Quali»
tätSarbeit im Qnlanb feftigen unb im SluSlanb wieber
werfen foß. Sor aßem bie fo erfreulichen ©rfahrungen,
welche bie grofje SJtehrgahl ber SluSfteßer letjteS Qahr
machte, ermuntern gur Sefchirfung ber ©dhweiger SJtufter»
meffe 1923. ®er Slnmelbetermin läuft bis ©nbe
Januar.

Ucrbandsucesen.
^aternatioaale SJtittelftawöS » Drganifatio*. ®aS

©chweigerifche SanbeSfomitee beS frühern
„internationalen SerbanbeS gum Stubium
ber Serhältniffe beS SßittetftanbeS" hat wäh=
renb beS SBeltfriegeS unb feither bie Segiehungen unter
ben SJUtgliebern, bie fich auf gang ©uropa oerteilen,
aufrechterhalten, in $ortfetpng unb Seraßgemeinerung
biefer $ätig!ett hat ber ©chweigerifdhe ©ewerbe»
oerbanb als gentrale Drganifation beS gefamten ge»

werblichen unb faufmännifchen SJtittelftanbeS ber Schweig
auf oielfachen SBunfch ht" befchloffen, bie Söieberbe»
lebung ber internationalen Segiehungen in
bie SBege gu leiten unb burdhguführen.

3u biefem 3t»6rfe ift ein internationaler SJtit»
telftanbSîongreh unb bie Konfinierung etneS inter»
nationalen SJtittelftanbSbunbeS womöglich tm iahre 1923
in SluSficht genommen. Slufgabe beS „internationalen
SßtittelftanbSbunbeS" wirb ber 3afammenfchlufe beS ge»
famten inteßeltueßen, gewerblichen unb faufmännifchen
SJtittelftanbeS ber 2Belt gur SBahrung feiner intereffen
in ber SolfSwirtfchaft unb ißolitif burch Seröffentlidjung
unb SluStaufch oon ©rfahrungen in ben eingelnen Sän«
bem auf bem ©ebiete ber ©efepgebung, ber SolfSwirt»
fchaft, ber Drganifation ufw., burch ©rwirfung tnter»
nationaler Seretnbarungen unb SJtabnahmen gum Schule
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Wenn also verblautes Kiefernholz an und für sich und
bis zu einem gewissen Grade der Verfärbung (siehe später)
keinerlei technische Minderwertigkeit besitzt, so ist ander-
seits doch die von Dr. Falck konstatierte Tatsache nicht
zu verschweigen, daß solches Holz, wenn es bereits stärker
verblaut ist, früher und stärker von anderen Holzfäulnis-
pilzen befallen und in seiner Konsistenz geschädigt wird,
welche Pilze jedoch noch nicht genauer bekannt sind, ihrer
Biologie nach jedoch den Conisphoren nahestehen sollen.
Diese bewirken eine allmähliche Rotfärbung des Holzes.
Physiologisch bleibt jedoch trotzdem die Frage offen, wo-
von sich diese Pilze nähren, da ja die eigentlichen Nähr-
stoffe des Zellinhaltes vorher bereits von den Blaupilzen
aufgezehrt wurden, wie früher bereits nachgewiesen wor-
den war.

Es fragt sich nur, wie man — da bestehende Vor-
urteile, besonders in der Handelswelt, bekanntlich nun ein-
mal ein unverhältnismäßig langes Leben haben — die Blau-
färbung des Holzes verhindern und weiters wie man
bereits verblautes Kiefernholz vor weiterer Zersetzung be-

hüten kann. In ersterer Hinsicht soll zunächst Kiefern-
holz nicht in der sogenannten „blauen Zeit" gefällt wer-
den, d. i. nicht zwischen Mitte Juni und Mitte Oktober;
zu dieser Zeit ist nämlich die Virulenz (Entwicklungs-
fähigkeit) der Blaupilze am größten, da diese an eine be-

stimmte Minimaltemperatur gebunden ist. Ferner soll
das Holz gleich nach der Fällung gut austrocknen können
oder im Wasser versenkt werden. Die Rinde ist (des
Borkenkäfers wegen, des Hauptvermittlers der Pilzan-
steckung) zu entfernen, das Holz nach der Ausformung,
bezw. schon nach der Aufarbeitung so im Walde :c. zu
lagern, daß es mit der Erde oder etwa schon blau ge-
wordenen Stücken nicht in Berührung kommt. Die Unter-
lagen müssen ebenfalls trocken sein. Manche glauben
auch, daß das Liegenlassen des gefällten Stammes samt
Ästen und voller Benadelung das Verblauen verhindere.
Wo möglich, lege man das gefällte Holz in fließendes
Waffer oder schwemme man es gut durch; solches Holz
verliert bald die Reservestoffe, welche von den Blaupilzen
zu ihrer Entwicklung benötigt werden, und eignet sich

dann viel besser zum Schnitte, bezw. zur weiteren Ver-
arbeitung. auch als Tischlerware, weil es sticht reißt, sich

weniger oder nicht wirft und fast nicht „arbeitet". Das
Schwemmen soll durch 4-6 Monate erfolgen.

Wenn Kiefernholz jedoch bereits, und zwar soweit
blau verfärbt ist, daß sich beim Spalten nur längs der
Markstrahlen blaue Streifen zeigen, während das Paren-
chymgewebe die ursprüngliche Farbe aufweist, so ist es

am besten, es sofort zu imprägnieren, um seine bis dahin
vollständig intakt gebliebenen technologischen Eigen-
schaften (Festigkeit usw.) gegen sekundäre Pilzinva-
sionen immun zu machen. Bei bereits eingetretener
Blaufärbung des Parenchyms ist jedoch der Widerstand
der Pilzmyzele gegen die eindringende Jmprägnierungs-
flüsfigkeit zu groß, die Imprägnierung daher nicht mehr
durchführbar, wie die physiologischen Untersuchungen des

genannten Havelik ergeben haben. Jng. I. Podhorsky.

VMwMlKz».
Die Verordnung des Bundesrates über das Sub-

missiouswesen, deren Dauer am 31. Dezember zu Ende
geht, wurde bis zum 30. Juni 1923 in ihrer Dauer
verlängert.

Wohuuugsgesetzgebung. Das eidgenössische Justiz-
département hat die Kantonsregierungen eingeladen, sich

über die Postulate Weber (St. Gallen) und Reinhard
(Bern) betreffend Schaffung eines eidgenössischen
Wohnungsgesetzes vernehmen zu lassen.

bàlnweîeii.
Rüstung auf die Schweizer Mustermesse 1923.

Die Vorbereitungen für die 7. Schweizer Mustermesse in
Basel, welche vom 14. bis 24. April des kommenden
Jahres abgehalten wird, sind in vollem Gange. Schon
vor mehr als Monatsfrist wurde der Messeprospekt an
mehrere tausend Firmen unseres Landes versandt, welche
als Produzenten messefähiger Waren bekannt sind und
sich deshalb von der Beschickung der Schweizer Muster-
messe einen Vorteil versprechen dürfen. Viele tausend
weitere Firmen sind auf dem Zirkularwege auf die Ziele
unserer nationalen Messe aufmerksam gemacht worden.
Auch die Propaganda für die 7. Schweizer Muster-
messe hat bereits lebhaft eingesetzt. Vor allem wird
wieder auf einen zahlreichen Auslandsbesuch der
Schweizer Mustermesse hingearbeitet. Die überseeischen
Interessenten befinden sich schon seit einigen Wochen im
Besitze der ersten Werbeschriften. Angesichts des Abbaus
der Grenzformalitäten darf man namentlich aus den
uns umgebenden Staaten mit stabiler gewordenen Wäh-
rungen einen zahlreichen Besuch erwarten, der zu neuen
geschäftlichen Beziehungen führen kann. Die Beteiligung
an der Schweizer Mustermesse 1923, die im bewährten
Rahmen ihrer Vorgängerinnen durchgeführt wird, wird
den Interessenten durch eine Reihe von Maßnahmen er-
leichtert, durch welche der wirtschaftlichen Krisis weit-
gehend Rechnung getragen wird. Vor allem erfahren
die Standmieten gegenüber 1922 eine Verbilligung.
Bei größerem Platzbedarf, wie z. B. bei Kollektivbetei-
ligungen, treten außerdem stufenweise Rabatte ein. Viele
Aussteller werden es begrüßen, daß auch in den Zah-
lungsbedingungen Erleichterungen vorgesehen sind. Die
Schweizer Mustermesse 1923 wird noch intensiver als
die vorjährige der Krisenbekämpfung durch Arbeitsbe-
schaffung dienen, indem sie den Ruf schweizerischer Quali-
tätsarbeit im Inland festigen und im Ausland wieder
wecken soll. Vor allem die so erfreulichen Erfahrungen,
welche die große Mehrzahl der Aussteller letztes Jahr
machte, ermuntern zur Beschickung der Schweizer Muster-
messe 1923. Der Anmeldetermin läuft bis Ende
Januar.

llîlbanàttè».
Internationale Mittelstands - Organisation. Das

Schweizerische Landeskomitee des frühern
„Internationalen Verbandes zum Studium
der Verhältnisse des Mittelstandes" hat wäh-
rend des Weltkrieges und seither die Beziehungen unter
den Mitgliedern, die sich auf ganz Europa verteilen,
aufrechterhalten. In Fortsetzung und Verallgemeinerung
dieser Tätigkeit hat der Schweizerische Gewerbe-
verband als zentrale Organisation des gesamten ge-
werblichen und kaufmännischen Mittelstandes der Schweiz
auf vielfachen Wunsch hin beschlossen, die Wiederbe-
lebung der internationalen Beziehungen in
die Wege zu leiten und durchzuführen.

Zu diesem Zwecke ist ein internationaler Mit-
telstandskongreß und die Konstituierung eines inter-
nationalen Mittelstandsbundes womöglich im Jahre 1923
in Aussicht genommen. Aufgabe des „Internationalen
Mittelstandsbundes" wird der Zusammenschluß des ge-
samten intellektuellen, gewerblichen und kaufmännischen
Mittelstandes der Welt zur Wahrung seiner Interessen
in der Volkswirtschaft und Politik durch Veröffentlichung
und Austausch von Erfahrungen in den einzelnen Län-
dern auf dem Gebiete der Gesetzgebung, der Volkswirt-
schaft, der Organisation usw., durch Erwirkung tnter-
nationaler Vereinbarungen und Maßnahmen zum Schutze
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